
Der Entscheidung ist zwar im Ergebnis zuzustimmen, 
nicht jedoch in der Begründung. Der Senat weist darauf 
hin, daß die Strafkammer bei der Festlegung des Straf
maßes verkannt habe, daß es sich nicht um eine ein
schlägige Straftat handele. Daraus ist zu entnehmen, 
daß der Senat die einschlägige Vorstrafe gegenüber der 
nicht einschlägigen Vorstrafe generell als strafverschär
fend ansieht. Bei der Betrachtung des Gesamtverhal
tens dieses Täters hätte aber beachtet werden müssen, 
daß seine bewußtseinsmäßige Zurückgebliebenheit sich 
in einer konstanten Mißachtung der sozialistischen Ge
setzlichkeit, in immer schwereren Gesetzesverletzungen 
ausdrückt. Das von dem Angeklagten begangene fort
gesetzte Sittlichkeitsdelikt, das als eine schwere Gesetzes
verletzung anzusehen ist, darf nicht geringer bewertet 
werden als ein einfacher Diebstahl im Rückfall, bei 
dem nach Auffassung des Senats bei der Festsetzung 
des Strafmaßes die Einschlägigkeit zu beachten gewesen 
wäre.
Dieses Beispiel zeigt, daß nicht in jedem Fall die ein
schlägige Vorstrafe gegenüber der nicht einschlägigen 
strafverschärfend wirken muß. Die festzulegende Sank
tion wird auch davon bestimmt, in welchem Maße und 
in welchem Umfange sich die für die strafbaren Hand
lungen festgestellte Triebkraft hartnäckig in gleich
artiger Kriminalität fortsetzt. Eine schematische Be
urteilung allein danach, ob Vorstrafen einschlägig sind 
oder nicht, ist dem Ausspruch und der Einleitung der 
geeigneten staatlichen und gesellschaftlichen Sanktionen 
schädlich.

Eine Vorstrafe schließt bedingte Verurteilung nicht aus

Eine Vorstrafe schließt die bedingte Verurteilung nicht 
grundsätzlich aus; insbesondere ist diese dann nicht 
ausgeschlossen, wenn die erneute Straftat in keiner 
Beziehung zur Vorstrafe steht und das erneute straf
bare Verhalten des Angeklagten nicht Ausdruck seiner 
negativen Gesamtentwicklung ist. Deshalb ist es un
erläßlich, stets die konkrete Erscheinungsform der 
Rückfälligkeit herauszuarbeiten, die konkrete Denk
weise des Täters zu erforschen. Hier bestehen in der 
Praxis — auch in den anleitenden Entscheidungen der 
zweitinstanzlichen Rechtsprechung — noch große Lücken. 
Dafür folgendes Beispiel:
In einer Entscheidung des Bezirksgerichts Halle wurde 
auf Protest des Staatsanwalts das Urteil des Kreis
gerichts im Strafausspruch aufgehoben und zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Nach 
den Feststellungen des Kreisgerichts war der Ange
klagte in angetrunkenem Zustand in ein Pumpenhaus 
eingedrungen. Diese Pumpstation versorgt eine Brikett
fabrik, zwei Ortsteile und eine LPG mit Trinkwasser. 
Er hatte hier den Strom abgeschaltet und damit die 
Pumpen außer Betrieb gesetzt sowie den Motoren
schutzschalter zerschlagen. Als Motiv für seine Tat hat 
der Angeklagte angegeben, daß er wegen einer Ausein
andersetzung mit einem Bürger verärgert war und des
halb etwas zerschlagen wollte.
Die Strafkammer hat den Angeklagten gern. § 304 Abs. 1 
StGB zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten 
bedingt verurteilt. Der Staatsanwalt wandte sich in 
seinem Protest gegen die bedingte Verurteilung, da der 
Angeklagte eine Vorstrafe von zehn Monaten Gefängnis 
wegen Transportgefährdung verbüßt habe.
Der Senat begründete seine Entscheidung damit, daß 
die Strafkammer es verabsäumt habe, durch objektive 
Beweisführung die Vorstrafe sowie die Umstände und 
das Motiv der damaligen strafbaren Handlung des An
geklagten zu prüfen. Solche Feststellungen seien jedoch 
notwendig, um über Art und Höhe der zu erkennen
den Strafe zu entscheiden. Eine Vorstrafe schließe zwar 
eine bedingte Verurteilung grundsätzlich nicht aus,

jedoch könne das erneute strafbare Verhalten des An
geklagten Ausdruck einer negativen Entwicklung seih. 
Der Strafkammer wurde deshalb aufgegeben, dies zu 
prüfen. Sollten der früheren Tat des Angeklagten 
ähnliche Motive und Umstände zugrunde gelegen 
haben wie der jetzigen, so wäre das ein Beweis dafür, 
daß der Angeklagte aus der ersten Bestrafung keine 
Lehren gezogen habe.
In dieser Sache hätte der Senat klarer darauf orien
tieren müssen, daß die Strafkammer durch das Unter
lassen der Feststellung, ob der Angeklagte wegen einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Transportgefährdung 
vorbestraft ist, auch keine Feststellung darüber. treffen 
konnte, ob die schwere Sachbeschädigung, die — ebenso 
wie die vorangegangene Straftat — objektiv eine 
Gemeingefahr für viele Werktätige herbeiführte, darauf 
zurückzuführen ist, daß bei diesem Täter die Ursachen 
der ersten Tat noch weiterwirkten und zur erneuten 
Straftat führten. Die Wurzeln beider Straftaten liegen 
möglicherweise darin, daß der Angeklagte — ungeachtet 
seiner Motive — keinerlei Achtung vor der Sicherheit 
des Lebens und der Gesundheit anderer Menschen 
empfindet.
Erst die eingehende Untersuchung dieser Wurzeln der 
Vortat und der erneuten Straftat läßt den richtigen 
Schluß für Sanktionen zum Schutze der Gesellschaft 
und zur Beseitigung der Ursachen der Straftat zu. Das 
zeigte sich auch in folgendem Beispiel:
Der 20jährige Angeklagte hatte sich nach Beendigung 
seiner Lehre freiwillig ' zur Nationalen Volksarmee 
gemeldet. Dort wurde er wegen einer Militärstraftat 
zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte seinen 
Vorgesetzten tätlich angegriffen, als dieser ihm sein 
disziplinloses Verhalten vorhielt. Diese Strafe hatte er 
nur zu einem Teil verbüßt; wegen des Restes wurde 
ihm bedingte Strafaussetzung gewährt. Nach seiner 
Entlassung aus dem Strafvollzug arbeitete er als Elek
triker in einem Kraftwerk, kündigte dieses Arbeitsver
hältnis jedoch, weil er vorübergehend nicht arbeiten 
wollte. Danach nahm er eine Tätigkeit als Hilfsarbeiter 
in einem Ziegelwerk auf. Hier bummelte er mehrmals 
die Arbeit und gab schließlich diese Arbeitsstelle auf, 
weil ihm die Arbeit zu schwer war. Seitdem ist er 
beim Rat der Stadt, Abt. Straßenbeleuchtung, tätig.
Der Angeklagte hatte am Tattag nach Arbeitsschluß 
reichlich Alkohol getrunken. Gegen 20 Uhr ging er 
zum Güterbahnhof, um sich beim Kartoffelverladen 
zusätzlich Geld zu verdienen. Nachdem er bereits einige 
Säcke Kartoffeln aus dem Waggon entladen hatte, for
derte der Platzmeister ihn auf, nach Hause zu gehen, 
weil er festgestellt hatte, daß der Angeklagte stark 
angetrunken war. Der Angeklagte nutzte dann sein 
Alleinsein im Umkleidewagen aus und entwendete Be
kleidungsgegenstände, Geldbörsen und Brieftaschen. 
Die Strafkammer verurteilte den Angeklagten zu einer 
Gefängnisstrafe von sechs Monaten.
Mit der Berufung gegen dieses Urteil strebte der An
geklagte eine bedingte Verurteilung an. Der Senat hielt 
die Berufung für begründet und gab der Strafkammer 
u. a. auf, eineij Vertreter des Arbeitskollektivs des An
geklagten einzubeziehen und festzustellen, wie. sich der 
Angeklagte auf seiner Arbeitsstelle und außerhalb der 
Arbeitszeit verhält. Seine damalige Militärstraftat 
stehe in keinem Zusammenhang mit der Diebstahls
handlung. Er sei gestrauchelt, weil er wegen Ausein
andersetzungen mit seinem Vater keine familiären Bin
dungen mehr gehabt habe und auch keinen Anschluß 
an andere Bürger finden konnte, die ihm hätten Vorbild 
sein können.
Der Senat verkannte, daß auch die zweite Straftat 
darauf beruhte, daß der Täter auf eine Kritik an sei-
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